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1. Anlass 

Per Schreiben vom 12.12.2005 hat der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Land-
tags die LVS Schleswig-Holstein um die Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf (Gesetzes-
entwurf der Fraktion der FDP – Drucksache 16/317) eines Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes zur Gleichstellung behinderter Menschen des Landes Schleswig-Holstein (Landesbehinder-
tengleichstellungsgesetz-LBBG) gebeten. 

2. Rolle der LVS 

Die LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH besteht seit 1995 
und wurde durch das Land Schleswig-Holstein im Rahmen der Übertragung der Verantwortung 
für den Schienenpersonennahverkehr vom Bund an das Land gegründet. Neben dem Land sind 
auch die Kreise und kreisfreien Städte Gesellschafter der LVS. Die Planung und Bestellung des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und der Koordination mit dem übrigen ÖPNV ist zentra-
le Aufgabe der LVS. 1998 wurde der LVS u.a. die investive Förderung u.a. mit Mitteln des 
GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungssgesetz) und des RegG (Regionalsierungsgesetz) ü-
bertragen.  

Um die Barrierefreiheit im SPNV und ÖPNV zu verbessern, hat die LVS Schleswig-Holstein 
Gestaltungsmöglichkeiten in folgenden Bereichen: 

• Festlegung von Kriterien bezüglich der Anforderungen an die Barrierefreiheit in Verga-
beverfahren für Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs (dies betrifft insbesonde-
re den Fahrzeugeinsatz). 

• Steuerung der Umsetzung von Maßnahmen bei der barrierefreien Modernisierung von 
Bahnstationen und Verknüpfungsanlagen über die Aufstellung von Programmen und die 
Erarbeitung von Fördergrundsätzen. 

• Durch die Vergabe der investiven Förderung Einflussnahme auf die Ausgestaltung von 
Haltestellenanlagen, ZOB-Anlagen etc. 

• Durch regelmäßige Abstimmungen mit den Behindertenverbänden (u.a. im Rahmen des 
„Runden Tisches Mobilitätsbehinderte Reisende“) werden umgesetzte Maßnahmen eva-
luiert und die Strategie des weiteren Vorgehens besprochen.  

• Mittels einer Broschüre „Mobilität für Alle“ werden mobilitätseingeschränkte Personen 
gezielt angesprochen. Die Broschüre gibt Hilfestellungen bei der Nutzung von Bussen 
und Bahnen im Land. Außerdem hat die LVS an der Erstellung des GEOFOX-
Informationssystems mitgewirkt. Hier werden detaillierte Informationen über die Barriere-
freiheit der Stationen in Schleswig-Holstein gegeben (www.geofox.de). 

Die dieser Stellungnahme beigefügten Informationsblätter (siehe Anlage) über die Barriere-
freiheit im SPNV in Schleswig-Holstein bieten einen Überblick über die bisher erreichten 
Verbesserungen. 
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3. Fachliche Stellungnahme 

Der Gesetzesvorschlag beinhaltet als Kernaussage die Festlegung einer Frist, bis zu der al-
le öffentlich zugänglichen Verkehrsanlagen barrierefrei sein sollen.  

Aus fachlicher Sicht ist es nicht zielgerichtet, die Forderung zu erheben, dass mittel- bis 
langfristig alle öffentlich zugänglichen Verkehrsanlagen barrierefrei herzurichten sind. Da-
gegen spricht, dass: 

• einige Verkehrsanlagen nur mit einem sehr hohen Aufwand barrierefrei umzubauen 
sind. Die Kosten würden hier in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen, vielmehr wä-
re zu erwarten, dass dann der Bahnhalt stillgelegt werden müsste (so z.B. die nur 
über eine Treppe von einer Unterführung aus zugänglichen Stationen mit einen Mit-
telbahnsteig mit geringen Reisendenzahlen wie Flensburg-Weiche oder Ascheberg 
oder Kleinststationen wie z.B. Kating oder Witzwort auf Eiderstedt). 

• im ländlichen Bereich zahlreiche Bahn- und Bushaltestellen existieren, die so 
schwach frequentiert sind, dass ein Umbau nicht zu rechtfertigen wäre. Diese Halte-
stellen können aber dennoch nicht geschlossen werden, da sie eine wichtige Rolle 
bei der Erschließung dünner besiedelter Räume spielen. 

• außerdem beachtet werden muss, dass Stationsbetreiber oder Kommunen in vielen 
Fällen Finanzmittel in erheblichem Umfang als Eigenanteil in Umbauten investieren 
müssten und dass ihnen diese Finanzmittel aller Voraussicht nach nicht zur Verfü-
gung stehen werden.  

• der Einsatz von Bundesmitteln für die Herstellung der Barrierefreiheit die entschei-
dende finanzielle Ressource bei der Ertüchtigung bestehender Anlagen darstellt, hier 
aber bei aufwendigeren Anlagen (Aufzüge, Rampen) die Ein- und Aussteigerzahlen 
berücksichtigt werden (mindestens 1.000 Ein- und Aussteiger). Zudem ist die Ver-
fügbarkeit der Bundesmittel nicht vorhersehbar. 

Da folglich zu erwarten wäre, dass viele Einschränkungen und Ausnahmen über die vorge-
schlagenen Zielvereinbarungen fixiert werden müssten, würde der eigentliche Zweck des 
Gesetzesvorschlags nicht erreicht werden. 

Grundsätzlich durchaus erwägenswert ist aus Sicht der LVS jedoch die Möglichkeit durch 
Zielvereinbarungen die Abstimmung über bis zu einem festgelegten Zeitpunkt umzusetzen-
de Maßnahmen zu fördern und die Verbindlichkeit zu erhöhen. 

Für die LVS würde dies bedeuten, dass heute ohnehin schon stattfindende Prozesse (bei-
spielsweise durch Diskussionen am „Runden Tisch Mobilitätsbehinderte Reisende“) in for-
malen Zielvereinbarungen münden würden.  

 

LVS Schleswig-Holstein, 24. Jan. 2006 

Anlage: Barrierefreiheit im SPNV 2005 (Texte und Darstellungen aus einer Ausstellung die 
für die Fachtagung „Qualitätsmerkmal Barrierefreiheit“ im Landeshaus in Kiel am 2. Dezem-
ber 2005 erarbeitet wurde)  
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